




I. Steuerpflicht

§ 1
Steuerpflichtige Vorg�nge

(1) Der Erbschaftsteuer (Schenkungsteuer) unterliegen

1. der Erwerb von Todes wegen,

2. die Schenkungen unter Lebenden,

3. die Zweckzuwendungen,

4. das Verm�gen einer Stiftung, sofern sie wesentlich im Interesse einer
Familie oder bestimmter Familien errichtet ist, und eines Vereins, dessen
Zweck wesentlich im Interesse einer Familie oder bestimmter Familien auf
die Bindung von Verm�gen gerichtet ist, in Zeitabst�nden von je 30 Jahren
seit dem in § 9 Abs. 1 Nr. 4 bestimmten Zeitpunkt.

(2) Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten die Vorschriften dieses Gesetzes
�ber die Erwerbe von Todes wegen auch f�r Schenkungen und Zweckzuwen-
dungen, die Vorschriften �ber Schenkungen auch f�r Zweckzuwendungen
unter Lebenden.

Zu § 1 ErbStG

R 1 ErbStR 2003, H 1 ErbStH 2003, R 2 ErbStR 2003, H 2 ErbStH 2003
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A. Gegenstand und Zweck

I. Inhalt der Vorschrift

In § 1 ErbStG werden ganz allgemein die steuerpflichtigen Vorg�nge geregelt,
an die das Gesetz eine Leistungspflicht infolge des unentgeltlichen �bergangs
von Verm�gen kn�pft. Es gibt vier große Bereiche steuerpflichtiger Vorg�nge:
den Erwerb von Todes wegen, die Schenkung unter Lebenden, die Zweckzu-
wendungen sowie das Verm�gen von Familienstiftungen, wobei lediglich die
Nr. 1 bis 3 des § 1 Abs. 1 ErbStG echte Erwerbsvorg�nge darstellen.

Die Trennung in Erbschaftsteuer und Schenkungsteuer ist heute rein terminolo-
gischer Natur. Ihr kommt keine praktische Auswirkung zu. Neben den beiden
großen Gruppen unentgeltlicher Verm�genszuwendungen, n�mlich Erbschaft
und Schenkung, stellt das Gesetz Zweckzuwendungen und die Einrichtung
von Familienstiftungen denen der Schenkung und der Erbschaft gleich. Letzte-
res bezeichnet man als Ersatzerbschaftsteuer, da hier gar kein rechtsgesch�ftli-
cher unentgeltlicher Erwerbsvorgang vorliegt. Das Gesetz fingiert diesen Vor-
gang lediglich.1)

II. Zweck der Vorschrift

Durch das Gesetz sollen alle Vorg�nge erfasst werden, bei denen unentgeltlich
Verm�gens�bertragungen vorgenommen werden oder die ihrer Funktion nach
unentgeltlichen Verm�gens�bertragungen gleichkommen. Dabei ist es uner-
heblich, ob der Rechtsgrund der Verm�gens�bertragung eine Verf�gung unter
Lebenden (z. B. Schenkung) oder eine Verf�gung von Todes wegen darstellt
(z. B. testamentarische Verf�gung). Die durch die Regelungsverkn�pfung des
§ 1 Abs. 2 ErbStG erfolgende Ausweitung der erbschaftsteuerlichen Regelun-
gen dahingehend, dass Vorschriften des ErbStG �ber die Erwerbe von Todes
wegen auch f�r Schenkungen und Zweckzuwendungen gelten und dar�ber
hinaus die Vorschriften �ber Schenkungen weiterhin auch f�r Zweckzuwen-
dungen unter Lebenden anwendbar sind, hat zu einer erheblichen Ausweitung
der Steuerpflicht und damit im Ergebnis eher zu einer Verm�gens�bertra-
gungs- bzw. Verm�gensverwaltungsteuer als zu einer Erbschaftsteuer gef�hrt.
Die Inbezugnahme der Vorschriften �ber die Erwerbe von Todes wegen in § 1
Abs. 2 ErbStG f�hrt zudem zu einer Entlastung des Gesetzeswortlauts.2)

III. Verh�ltnis zu anderen Vorschriften

Der Hauptanwendungsfall des Erbschaftsteuerrechts ist das Privatrecht und
dort vor allem das b�rgerliche Recht. Das ist rein historisch zu erkl�ren, da im
vorigen Jahrhundert – mit Ausnahme der reinen Fiskust�tigkeit – �ffentlich-
rechtliche Handlungsformen weit gehend unbekannt waren und auch heute

1) Vgl. Weinmann in Moench, § 1 ErbStG Rz. 1 (Juni 2007).
2) Vgl. J�licher in Troll/Gebel/J�licher, § 1 ErbStG Rz. 2, 61 ff. (Februar 2007); Weinmann

in Moench, § 1 ErbStG Rz. 32 (Juni 2007).

1

2

2.1

3

1–3 § 1 ErbStG
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noch das �ffentliche Recht bei Handlungsausgestaltungen weit gehend auf das
Privatrecht verweist. Das bedeutet aber nicht, dass unentgeltliche Zuwendun-
gen, die auf Grund �ffentlich-rechtlicher Normen entstehen, nicht dem Erb-
schaft- und Schenkungsteuerrecht unterliegen k�nnen. So werden z. B. aus
�ffentlich-rechtlichen Mitteln gew�hrte Preisgelder zwar von der Besteuerung
freigestellt, doch erfolgt dies nur aus Billigkeitsgr�nden, und nicht etwa weil
das Gesetz sich nicht auf den Tatbestand erstrecken k�nnte.1) Ob daraus gefol-
gert werden darf, das Erbschaftsteuerrecht baue auf dem BGB auf, wie dies
wohl bei Kapp/Ebeling angedeutet wird,2) ist fraglich. Zwar ist zutreffend, dass
es keine Erbschaft im wirtschaftlichen Sinn gibt.3) Daraus kann m.E. jedoch
nicht der Umkehrschluss gezogen werden, dass �bertragungsvorg�nge, die
nicht unter das b�rgerliche Recht fallen, ebenso aus dem Regelungsbereich des
Erbschaftsteuerrechts herausfallen. Auch das dort vertretene weitere Argu-
ment, aus der engen Verkn�pfung des Erbschaftsteuerrechts mit dem b�rgerli-
chen Recht folge, dass es nicht ang�ngig sei, einem Stpfl. eine Steuerumge-
hungsabsicht zu unterstellen, wenn er den b�rgerlich-rechtlichen Weg
einschlage, d. h. eine zul�ssige b�rgerlich-rechtliche Gestaltung w�hle,4) ver-
mag nicht zu �berzeugen. Gerade b�rgerlich-rechtliche Gestaltungsm�glich-
keiten werden vom Erbschaftsteuerrecht n�mlich dann nicht akzeptiert, wenn
die an sich zul�ssige Gestaltung f�r den Fiskus extrem nachteilig ist.5) Das Steu-
errecht spricht dann von einem Gestaltungsmissbrauch. Dass § 42 AO auch im
Erbschaftsteuerrecht zur Anwendung kommt, ist nicht in Frage zu stellen, da
sich dies bereits aus dem Gesetzeswortlaut ergibt.6) Dabei ist es jedoch
unsch�dlich, wenn unter Ber�cksichtigung der Grenzen des § 42 AO die
gew�hlte zivilrechtliche Gestaltung unter ertragsteuerlichen Gesichtspunkten
getroffen wurde.7) Letztlich wird man davon ausgehen m�ssen, dass das �ffent-
liche Recht – hier also das Steuerrecht – in den jeweils grundlegenden Fragen
das b�rgerliche Recht �berlagern kann. So schreiben in diesem Sinn auch
Kapp/Ebeling, das b�rgerliche Recht d�rfe bei der erbschaftsteuerrechtlichen
Beurteilung auch nicht �berbetont werden.8) Davon unber�hrt bleiben muss
aber der Grundsatz, dass Begriffe, die nicht aus dem Steuerrecht selbst stam-
men oder durch das Steuerrecht neu definiert oder gestaltet werden, sondern
einem anderen Rechtsgebiet entnommen sind, so anzuwenden sind, wie sie das
Rechtsgebiet versteht, aus dem sie stammen.9)

Erw�hnt sei noch das Verh�ltnis der ErbSt zu anderen Steuerarten: So kann ein
erbsteuerpflichtiger Vorgang ebenfalls eine einkommensteuerpflichtige Ein-
nahme darstellen. Eine solche Doppelbelastung h�lt Meincke jedoch f�r nicht
gerechtfertigt, da in diesem Fall auch die Einkommensteuer samt Annexsteuern

1) StEK ErbStG 1959, § 3 Nr. 1 ErbStG.
2) Vgl. Ebeling in Kapp/Ebeling, § 1 ErbStG Rz. 5 (Juni 2007).
3) Vgl. BFH v. 15.6.1966, II 32/63, BStBl III 1966, 507 und v. 22.9.1982, II R 61/80, BStBl II

1983, 179.
4) Ebeling in Kapp/Ebeling, § 1 ErbStG Rz. 6.2 (Juni 2007).
5) Vgl. beispielsweise zur Frage der Beschr�nkung der zivilrechtlich m�glichen r�ckwir-

kenden Vereinbarung des G�terstands der Zugewinngemeinschaft (vgl. § 1408 Abs. 1
BGB) durch die erbschaftsteuerlichen Grenzen FG D�sseldorf v. 14.6.2006, 4 K 7107/02,
EFG 2006, 1447.

6) Vgl. BFH v. 24.5.2000, II B 74/99, BFH/NV 2001, 162.
7) Vgl. BFH v. 23.10.2002, II R 71/00, BFH/NV 2003, 412.
8) Ebeling in Kapp/Ebeling, § 1 ErbStG Rz. 8 (Juni 2007).
9) So zutreffend J�licher in Troll/Gebel/J�licher, § 1 ErbStG Rz. 6 (Februar 2007).

§ 1 ErbStG 3
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zu der Bemessungsgrundlage der Erbschaftsteuer hinzugerechnet werden,
obwohl der Erwerber insoweit keinen endg�ltigen Zufluss erf�hrt.1)

Der Grundsatz der Bestandsidentit�t (§ 95 BewG) und der Bewertungsidentit�t
(§ 109 BewG) lassen im Rahmen der Bewertung des Betriebsverm�gens eine
bedingte Bedeutung der einkommensteuerlichen Werte f�r die ErbSt entste-
hen. Bedingt insoweit, dass unrichtige Werte der Steuerbilanz mit dem einkom-
mensteuerlich zutreffenden Wert in der Verm�gensaufteilung angesetzt wer-
den.2)

Befindet sich in der Erbmasse ein Grundst�ck oder ist ein solches Gegenstand
einer Schenkung, ist eine Doppelbelastung von ErbSt und Grunderwerbsteuer
durch den Befreiungstatbestand des § 3 Nr. 2 GrEStG ausgeschlossen. Das
BVerfG spricht in diesem Zusammenhang von einer Pr�valenz des ErbStG
gegen�ber der Grunderwerbsteuer.3) Es ist allenfalls eine wirtschaftliche Dop-
pelbelastung bei Erwerben durch Erbschaft oder Schenkung von Anteilen an
einer Kapitalgesellschaft denkbar.4)

Die durch § 1 ErbStG zum steuerbaren Vorgang erkl�rten Tatbest�nde werden
durch die darauffolgenden Normen konkretisiert (vgl. §§ 3 bis 6 ErbStG f�r den
Erwerb von Todes wegen nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG, §§ 5 und 7 ErbStG f�r
Schenkungen unter Lebenden nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG sowie § 8 ErbStG
f�r Zweckzuwendungen nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 ErbStG). Dar�ber hinaus legt § 2
ErbStG, insbesondere bei F�llen mit Auslandsbezug, den Umfang der pers�nli-
chen Steuerpflicht fest. Lediglich die Erbersatzsteuer ist durch § 1 Abs. 1 Nr. 4
ErbStG abschließend geregelt. § 9 ErbStG schließlich bestimmt den Zeitpunkt
der Entstehung der Steuerpflicht.

IV. Anwendungsbereich

1. Zeitlicher Anwendungsbereich

Das ErbStG hat eine Vielzahl von Rechts�nderungen erfahren. So f�hrte der
Beschluss des BVerfG vom 22.6.19955) zu der Verpflichtung des Gesetzgebers,
bei der Bewertung von Kapitalverm�gen und Grundverm�gen die bis dahin
bestehende Ungleichbehandlung zu beseitigen. Dieser Verpflichtung kam der
Gesetzgeber durch den Erlass des JStG 1997 nach.

Zu einer bedeutenden zuk�nftigen �nderung wird der Vorlagebeschluss des
BVerfG vom 7.11.20066) f�hren, wonach die durch § 19 Abs. 1 ErbStG angeord-
nete Erhebung der Erbschaftsteuer mit einheitlichen Steuers�tzen auf den Wert
des Erwerbs mit dem GG deshalb unvereinbar ist, weil sie an Steuerwerte
ankn�pft, deren Ermittlung bei wesentlichen Gruppen von Verm�gensgegen-
st�nden (Betriebsverm�gen, Grundverm�gen, Anteile an Kapitalgesellschaften
und land- und forstwirtschaftlichen Betrieben) den Anforderungen des Gleich-
heitssatzes aus Art. 3 Abs. 1 GG nicht gen�gt. Infolge dieses Vorlagebeschlus-

1) Meincke, 14. Aufl. 2004, Einf�hrung Rz. 3.
2) Vgl. H 122 ErbStR 2003.
3) Vgl. BVerfG v. 15.5.1984, 1 BvR 464, 605/81 und 427, 440/82, BStBl II 1984, 608, 614.
4) Ausf�hrlich Halaczinsky, ZEV 2003, 97, 101.
5) BVerfG v. 22.6.1995, 2 BvL 37/91, BStBl II 1995, 655.
6) BVerfG v. 7.11.2006, 1 BvL 10/02, BGBl. I 2006, 194.

4

3, 4 § 1 ErbStG
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ses besteht die Verpflichtung des Gesetzgebers, bis sp�testens bis zum
31.12.2008 eine Neuregelung zu treffen. Das bisherige Recht ist bis dahin wei-
ter anwendbar.1)

§ 1 ErbStG selbst blieb jedoch von diesen �nderungen unber�hrt und gilt i. d. F.
des ErbStG 1974. Zu diesem Zeitpunkt erfolgte auch die Einf�hrung der Erb-
ersatzsteuer nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 ErbStG, die zum 1.1.1984 erstmals erhoben
wurde.

2. Sachlicher Anwendungsbereich

Die Vorschrift bezieht sich auf alle unentgeltlichen �berg�nge von Verm�gen
und gilt demnach sowohl f�r die Erbschaft- als auch die Schenkungsteuer. Da-
r�ber hinaus definiert § 1 Abs. 1 Nr. 3 ErbStG einen weiteren durch das ErbStG
steuerbaren Vorgang, da bei der Zweckzuwendung infolge der Unbestimmtheit
der Erwerber die �blichen Erwerbstatbest�nde nicht greifen. Dennoch handelt
es sich auch in diesem Fall und damit bei § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 ErbStG um wirk-
liche Erwerbsvorg�nge, wohingegen in § 1 Abs. 1 Nr. 4 ErbStG weder einen
echter Erwerb von Todes wegen noch ein solcher unter Lebenden vorliegt. In
diesem Fall fingiert das Gesetz lediglich einen steuerbaren Erwerbsvorgang.

Die Norm ist somit Grundlage aller im weiteren Verlauf des ErbStG ausgestalte-
ten steuerpflichtigen Tatbest�nde.

3. Pers�nlicher Anwendungsbereich

Der pers�nliche Anwendungsbereich der Vorschrift erschließt sich nicht unmit-
telbar aus der Norm, die lediglich alle dem ErbStG unterliegenden steuerbaren
Vorg�nge bestimmt. Der daraus pers�nlich Verpflichtete ergibt sich wiederum
aus § 20ErbStG,wonach i. d. R. der durch einenunentgeltlichenVerm�gens�ber-
gang Beg�nstigte zum Steuerschuldner erkl�rt wird, im Falle des § 1 Abs. 1 Nr. 2
ErbStG jedochgleichermaßen auchder Schenker herangezogenwerdenkann.

V. Verfassungs- und gemeinschaftsrechtliche Aspekte

Sowohl hinsichtlich des gesetzgeberischen Ziels als auch der dogmatischen
Begr�ndung der erbschaftsteuerlichen Erfassung von Familienstiftungen sind
indes vielf�ltige Bedenken vorgebracht worden; bereits im Rahmen der Initia-
tivphase gab es Kritik hinsichtlich der Verfassungsm�ßigkeit des Gesetzes.2)
Die Diskussionen entz�ndeten sich vor allen Dingen daran, dass der Steuertat-
bestand zu unbestimmt sei. Außerdem sei die Auswahl willk�rlich.3) Nicht alle
m�glichen Stiftungen, die Beg�nstigte von privatrechtlichen Verf�gungen und
zur Vermeidung der Erbschaftbesteuerung seien, werden in die Besteuerungs-
regelung einbezogen, sondern eben nur Familienstiftungen.4)

1) Vgl. dazu auch Ebeling in Kapp/Ebeling, Einl. vor § 1 ErbStG Rz. 1 (Juni 2007).
2) Vgl. BR-Drucks. 759/2, 735.
3) Vgl. zu den weiterhin ge�ußerten Bedenken Meincke, 14. Aufl. 2004, § 1 EbStG Rz. 15;

Weinmann in Moench, § 1 ErbStG Rz. 10 ff. (Juni 2007); Sorg, BB 1983, 1620, 1622; J�li-
cher in Troll/Gebel/J�licher, § 1 ErbStG Rz. 39 (Februar 2007).

4) Vgl. die Nachweise bei Meincke, StuW 1982, 169 ff.

4.1

4.2

4.3

§ 1 ErbStG 4–4.3
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Die Ersatzerbschaftsteuer behandelt mithin die Familienstiftungen so, als ob
alle 30 Jahre ein Erbfall stattgefunden h�tte. Diese gesetzliche Regelung war
auch Gegenstand einer Pr�fung vor dem BVerfG, das insoweit keine Bedenken
wegen eines Verstoßes gegen Art. 14 GG sah.1) Art. 14 GG w�re bei der Ersatz-
erbschaftsteuer allenfalls dann einschl�gig gewesen, wenn die Geldleistungs-
pflichten die Betroffenen �berm�ßig belastet und ihre Verm�gensverh�ltnisse
grundlegend beeintr�chtigt h�tten.2) Davon k�nne jedoch unter Zugrundele-
gung der abzuziehenden Freibetr�ge sowie der anzuwendenden Steuerklasse
(R Rz. 19), wonach im Ergebnis gem. § 19 Abs. 1 ErbStG der maximale Steuer-
satz 30 % betrage, keine Rede sein.

Weiterhin verst�ßt die Vorschrift nach Ansicht des BVerfG durch die Einbezie-
hung von Altstiftungen, deren Gr�ndung vor der Verk�ndung des ErbStG lag,3)
auch nicht gegen den aus dem Rechtstaatsprinzip resultierenden Vertrauens-
schutz, da der zeitliche Anwendungsbereich dennoch allein zukunftsgerichtet
sei und es sich dabei um eine Stichtagssteuer handele, die an einem in der
Zukunft liegenden Stichtag, namentlich erstmals dem 1.1.1984, entstehe.4)
Damit liegt in der Tat kein Fall einer echten R�ckwirkung vor, was erst dann
der Fall gewesen w�re, wenn besagter Stichtag zu einem Zeitpunkt vor der Ver-
k�ndung des Gesetzes gelegt worden w�re.5)

Dar�ber hinaus beinhaltet der verfassungsm�ßig garantierte Vertrauensschutz
nicht, dass der B�rger darauf vertrauen kann, dass bestehende Steuerfreiheiten
und Verg�nstigungen immer und uneingeschr�nkt durch den Gesetzgeber auf-
rechterhalten werden.6) Die hinsichtlich der Erbersatzsteuer nach § 1 Abs. 1
Nr. 4 ErbStG angebrachten verfassungsm�ßigen Bedenken greifen damit im
Ergebnis nicht durch.

Bedenken hinsichtlich der Vereinbarkeit von § 1 ErbStG mit Gemeinschafts-
recht bestehen nicht.

B. Begriffsbestimmung

I. Erbschaftsteuer (§ 1 Abs. 1 ErbStG)

In der Gesetzes�berschrift wird zwischen Schenkungsteuer und Erbschaft-
steuer unterschieden. Wie schon dargelegt, kommt dieser Unterscheidung aller-
dings keinerlei praktische Bedeutung zu, was die Anwendung der Vorschriften
�ber den Erwerb von Todes wegen bei Schenkungen unter Lebenden zeigt.
Materiell gesehen wird nicht nur auf eine Unterscheidung zwischen Erbschaft-

1) Vgl. BVerfG v. 8.3.1983, 2 BvL 27/81, BStBl II 1983, 779.
2) So die st. Rspr., vgl. BVerfG v. 24.7.1962, 2 BvL 15/61, BVerfGE 14, 221, 241; v. 24.9.1965,

1 BvR 228/65, BVerfGE 19, 119, 128 f.; v. 14.5.1968, 2 BvR 544/63, BVerfGE 23, 288,
BStBl II 1968, 636 und v. 9.3.1971, 2 BvR 326/69, BVerfGE 30, 250, BStBl II 1971, 433.

3) F�llt bei Stiftungen der Zeitpunkt des ersten Verm�gens�bergangs auf den 1.1.1954
oder einen fr�heren Zeitpunkt, entsteht die Steuer erstmals am 1.1.1984.

4) Vgl. BVerfG v. 8.3.1983, 2 BvL 27/81, BStBl II 1983, 779.
5) J�licher in Troll/Gebel/J�licher, Rspr. zu § 1 ErbStG . R 2 (Februar 2007).
6) Vgl. BVerfGE 50, 386, 395.
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und Schenkungsteuer verzichtet, die Bezeichnungen selbst sind �berdies irre-
f�hrend. F�r den Besteuerungstatbestand bilden n�mlich weder das Erbrecht
noch das Schenkungsrecht, noch das b�rgerliche Recht in seiner Gesamtheit
eine Begrenzung der Steuer. Besonders deutlich wird dies bei einem Vergleich
von § 1 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG und § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG. § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG
stellt bereits nach dem Wortlaut – ohne dass es auf eine autonome Auslegung
des Tatbestandsmerkmals ank�me – nicht auf eine Schenkung i. S. d. § 516
BGB, sondern auf eine freigebige Zuwendung ab. Letztere umfasst die b�rger-
lich-rechtliche Schenkung und unterscheidet sich von dieser im subjektiven
Tatbestand dadurch, dass es auf den Willen des Empf�ngers, die bereichernde
Zuwendung entgegenzunehmen nicht ankommt.1) Eine Bezeichnung wie „Ver-
m�genszuwendungsbesteuerung“ w�re daher sachlich zutreffender. Das
ErbStG geht aber auch dar�ber weit hinaus. Es wird n�mlich nicht nur die
unentgeltliche Verm�genszuwendung besteuert, sondern in speziellen Teilbe-
reichen auch das bloße Innehaben von Verm�gen, wie z. B. bei der Verm�gens-
besteuerung von Familienstiftungen oder Familienvereinen. �hnliche Ans�tze
finden sich bei der Besteuerung von Verm�genssammlungen in ausl�ndischen
Anlageformen. Zum anderen gen�gt bei gesellschaftsrechtlichen Sachverhal-
ten unter Umst�nden bereits die durch den Schenker verursachte Werterh�-
hung des Anteils an einer Personengesellschaft, um einen schenkungsteuerlich
relevanten Vorgang zu begr�nden. Im Grunde ist das ErbStG damit eine Gene-
ralbesteuerungsnorm geworden, die jegliche Verm�gensverlagerungen be-
steuert, sofern es irgendwann einmal einen Ankn�pfungspunkt gegeben hat,
bei dem eine gewisse (ggf. auch nur eingeschr�nkte) Unentgeltlichkeit eine
Rolle spielt und bei der sich im weitesten Sinn ein Bezug zur Bundesrepublik
Deutschland finden l�sst, sei es �ber Sitz und Organisation des Verm�gens oder
�ber die Staatsangeh�rigkeit oder ggf. auch nur �ber tats�chliche Beziehungen
von Personen, die einen Bezug zu Staatsangeh�rigen aufweisen.

II. Schenkungsteuer (§ 1 Abs. 2 ErbStG)

Da das Gesetz sich hinsichtlich der Unterscheidung der Besteuerungstatbe-
st�nde nicht nach der �berschrift – also Erbschaft und Schenkung – richtet, son-
dern im Gegenteil die Steuer auch noch an Tatbest�nde ankn�pft, die weder
Erbschaft noch Schenkung sind, stellt sich jedenfalls noch die Frage, ob dort, wo
das Gesetz die Terminologie uneinheitlich verwendet, unterschiedliche Rechts-
folgen anzubringen sind. So ist z. B. in den §§ 10 Abs. 8, 30 Abs. 1 ErbStG zwar
die Erbschaftsteuer genannt, aber auch die Schenkungsteuer gemeint. �hnliche
Probleme stellen sich bei der Zweckzuwendung und der Besteuerung von Fami-
lienstiftungen und Familienvereinen. Insgesamt l�sst sich daher sagen, dass das
Gesetz pr�zise terminologische Abgrenzungen vermissen l�sst.2) Es ist daher im
Ergebnis angebracht, auf die unterschiedliche Verwendung der Terminologien
Erbschaft und Schenkung, soweit damit steuerliche Ankn�pfungsgegenst�nde
gemeint sind, �berhaupt keine R�cksicht zu nehmen.

1) Meincke, 14. Aufl. 2004, § 7 ErbStG Rz. 11.
2) Vgl. Weinmann in Moench, § 1 ErbStG Rz. 4 (Juni 2007).
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C. Steuerpflichtige Vorg�nge

I. Erwerb von Todes wegen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG)

Die rechtspolitische Struktur der Erbschaftsteuer ist einfach zu begr�nden.
Einerseits wird durch Art. 14 GG das Erbrecht und somit das Rechtsinstitut der
Privaterbfolge gew�hrleistet, was faktisch eine Erweiterung der Eigentumsga-
rantie darstellt und die Grundlage der vom GG vorgegebenen privaten Verm�-
gensordnung bildet; andererseits beinhaltet die Erbschaft einen Verm�genszu-
wachs, der im Gegensatz zu den meisten anderen Verm�genszuwachsformen
nicht auf einer eigenen wirtschaftlichen Leistung des Erwerbers beruht. Die
Erbschaftsteuer ist also im Grunde genommen die sozial vertr�glichste Steuer-
art. Durch sie wird dem Erwerber nichts genommen, was er vorher erwirtschaf-
tet hat; besteuert wird vielmehr eine bloße Zuwachserwartung in zuk�nftiges
Verm�gen, f�r das es keiner Investition bedurft hat und die durch den Erbfall
eintritt. Angesichts dieser sozialen Vertr�glichkeit der Erbschaftsteuer verwun-
dert es, wieso die Bundesrepublik Deutschland gerade bei dieser Steuerart im
Vergleich zu anderen Staaten so restriktiv ist. Eine Erbschaftsteuererh�hung
w�rde um ein Vielfaches akzeptabler sein als z. B. eine Einkommensteuererh�-
hung. Infolge der erheblichen Ausweitung des Besteuerungstatbestandes auch
auf Bereiche der Zuwendung unter Lebenden (R Rz. 6), sind Umgehungen bei
der Erbschaftsteuer schwer m�glich. Etwaige negative wirtschaftliche Folgen
f�r das Wirtschaftsleben, z. B. falls Unternehmen in der Verm�gensmasse sind,
lassen sich durch entsprechende Freibetr�ge oder Erg�nzungsregelungen kom-
pensieren, wie dies bereits in § 13a ErbStG kodifiziert wurde. Die Regelung der-
artiger Befreiungstatbest�nde f�r das sog. Produktivverm�gen steht jedoch
nicht im freien Ermessen des Gesetzgebers. Der Gleichheitsgrundsatz verlangt
mithin, die verminderte Leistungsf�higkeit bei denjenigen Erben oder Be-
schenkten zu ber�cksichtigen, die den Betrieb weder ver�ußern noch aufgeben
und somit in erheblicher Weise durch die Aufrechterhaltung von Produktivit�t
und Sicherung von Arbeitspl�tzen ihrer in Art. 14 GG vorgesehenen Verantwor-
tung gegen�ber dem Gemeinwohl nachkommen.

Prim�r regelt die Steuer nach ihrem urspr�nglichen Wortlaut den Erwerb von
Todes wegen. Bereits der Unterschied in der Bezeichnung zum b�rgerlichen
Recht deutet darauf hin, dass die Steuer nicht im eigentlichen Sinn einen Bezug
auf Gegenst�nde nehmen will, die das Erbschaftsrecht regelt. Gegenstand der
Steuer ist nicht der Nachlass oder das Erbe, sondern vielmehr Verm�genszu-
w�chse aus Anlass des Todes eines Dritten. Daher k�nnen unter Umst�nden
auch Verm�genszuw�chse vom Erbschaftsteuerrecht erfasst sein, die gar nicht
Gegenstand der Erbschaft i. S. d. b�rgerlichen Rechts sind. So ist beispielsweise
der Gesamtgutanteil nach § 1490 BGB nicht Gegenstand dessen, was nach der
Erbschaft erworben wird. Dennoch wird das Gesamtgut nach § 4 Abs. 2 ErbStG
von der Erbschaftsteuer erfasst.1) Die Erwerbstatbest�nde von Todes wegen
i. S. d. Erbschaftsteuerrechts sind im Einzelnen in dem Fallkatalog der Tatbe-
st�nde der §§ 3 bis 6 ErbStG erfasst. Die Bundesrepublik Deutschland folgt
damit dem System der sog. Erbanfallsteuer, im Unterschied zum System der
Nachlasssteuer, das von manchen Staaten bevorzugt wird.2)

1) Vgl. auch Meincke, 14. Aufl. 2004, § 1 ErbStG Rz. 8.
2) Nachweise bei J�licher in Troll/Gebel/J�licher, § 1 ErbStG Rz. 4 (Februar 2007).
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Rein systematisch ließen sich vier verschiedene Bereiche des Erwerbes von
Todes wegen unterscheiden:

– Erwerb der Erben durch Erbanfall: Hierbei handelt es sich um den eigent-
lichen unmittelbaren Erbschaftserwerb;

– Verm�chtniserwerb: Der Unterschied zum Erwerb durch Erbanfall ist der,
dass es sich hier um Gegenst�nde handelt, die erst aus der Erbschaft ausge-
gliedert werden sollen und noch nicht unmittelbar im Verf�gungsbereich
des Zuwendungsempf�ngers liegen;

– Pflichtteilserwerb;

– Erbersatzanspruch.

II. Schenkungen unter Lebenden (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG)

Der urspr�ngliche Gedanke, die Schenkung unter Lebenden auch der Erb-
schaftsteuer zu unterwerfen, war, eine Umgehung der Erbschaftsteuer durch
fr�hzeitige Verf�gungen des Erblassers vor seinem Tod zu verhindern. Wie
Meincke zu Recht ausf�hrt, hat die Schenkungsteuer heute jedoch eine voll-
st�ndig eigene Bedeutung gewonnen.1) Das hat sich auch in der �berschrift des
Gesetzes niedergeschlagen. Zudem sind die Tatbest�nde des reinen Schen-
kungsbereichs heute teilweise vielf�ltiger als die des erbrechtlichen Bereiches.

Das BVerfG hat explizit ausgef�hrt, dass das Erbschaftsteuerrecht durch die
Schenkungsteuer erg�nzt worden ist – und zwar in zul�ssiger Weise –, um eine
Umgehung der Erbschaftsteuer durch Verm�gens�bertragungen unter Leben-
den und durch Zweckzuwendungen zu vermeiden.2)

Was eine Schenkung unter Lebenden ist, ergibt sich aus § 7 ErbStG. Diese
Norm enth�lt eine gesetzliche Definition bzw. eine rechtliche Verweisung auf
s�mtliche gesetzlich definierte Tatbest�nde, die das ErbStG als Schenkung
behandelt haben will. Es w�re missverst�ndlich, den Schenkungstatbestand
des § 1 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG vollkommen w�rtlich als „Schenkung“ i. S. d. b�r-
gerlich-rechtlichen Begriffs aufzufassen. Schenkung i. S. d. b�rgerlichen Rechts
ist bekanntlich ein zweiseitiges Rechtsgesch�ft, bei dem der Beschenkte mit
der Schenkung einverstanden sein muss. Schenkung i. S. dieser Norm bezieht
sich jedoch auch auf alle sog. freigebigen Zuwendungen. Von Freigebigkeit
kann jedoch nur dann gesprochen werden, wenn der Zuwendungsempf�nger
keinen rechtlich durchsetzbaren Anspruch auf die Leistung hat. Ferner kann
auch dann nicht von einer freigebigen Zuwendung ausgegangen werden,
wenn der Leistung ein angemessenes Entgelt gegen�bersteht, wobei bei der
Frage der Angemessenheit auf den gemeinen Wert der Gegenleistung abzu-
stellen ist. Ergibt sich entgegen der subjektiven Vorstellung der Beteiligten ein
extremes Missverh�ltnis zwischen Leistung und Gegenleistung, ist eine
gemischte Schenkung anzunehmen.3) Entscheidend f�r eine freigebige Leis-
tung ist unter Ber�cksichtigung der o. g. objektiven Ausschlussgr�nde das Vor-
handensein des subjektiven Zuwendungselementes auf der Seite des Gebers.4)

1) Meincke, 14. Aufl. 2004, § 1 ErbStG Rz. 10.
2) Vgl. BVerfG v. 8.3.1983, 2 BvL 27/81, BStBl II 1983, 779.
3) BFH v. 14.7.1982, II R 125/79, BStBl II 1982, 714.
4) Vgl. zur Herleitung im Einzelnen Ebeling in Kapp/Ebeling, § 1 ErbStG Rz. 38 (Juni

2007); zu den diesbez�glichen an den Zuwendenden zu stellenden Anforderungen hin-
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Letztlich kann man jedoch die Generaldefinition des § 7 Abs. 1 Satz 1 ErbStG
verwenden, wonach als Schenkung unter Lebenden „jede freiwillige Zuwen-
dung unter Lebenden, soweit der Bedachte durch sie auf Kosten des Zuwen-
denden bereichert wird“, aufzufassen ist.1) Zu ber�cksichtigen ist, dass sich
dabei der Gegenstand, um den der Beschenkte bereichert wird, nicht vorher in
derselben Gestalt im Verm�gen des Schenkers befunden haben und wesens-
gleich �bergehen muss – mit anderen Worten brauchen „Entreicherungsgegen-
stand“ und „Bereicherungsgegenstand“ zur Annahme einer Schenkung nicht
identisch zu sein.2) Zwar scheinen mit der Legaldefinition alle in Betracht kom-
menden Schenkungsvorg�nge, die der Erbschaftsteuer unterworfen sein sollen,
erfasst zu werden; die urspr�ngliche Teleologie des Gesetzes l�sst sich jedoch
f�r Auslegungen weiterhin heranziehen. Letztlich wird man sagen k�nnen,
dass jede Zuwendung unter Lebenden, die den Zweck oder die Folge hat, die
ansonsten anfallende Erbschaftsteuerpflicht zu umgehen, der ErbSt durch § 1
ErbStG i.V.m. § 7 ErbStG unterworfen ist.3)

III. Zweckzuwendungen (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 ErbStG)

F�r den Begriff der Zweckzuwendung bietet § 8 ErbStG eine Legaldefinition.
Zweckzuwendungen sind Leistungen, die von Todes wegen oder unter Leben-
den erfolgen, deren Verwendung aber entweder Dritten zukommen muss oder
die nur zu einem bestimmten Zweck verwendet werden d�rfen. Mit der Begr�n-
dung dieses Tatbestandes wollte der Gesetzgeber eine L�cke schließen, die sich
dadurch erg�be, dass sich derWert der Bereicherung seitens des Erben nach § 10
Abs. 5 Nr. 2 ErbStG um den gemeinen Wert der Auflage mindern ließe. Da sich
bei einer Zweckzuwendung naturgem�ß kein bestimmter letztbeg�nstigter
Zuwendungsempf�nger ausmachen l�sst, entst�nde insoweit eine systemimma-
nente Besteuerungsl�cke, da zum Abzug gebracht werden k�nnte, was nicht als
steuerpflichtigen Bereicherung erfasst w�rde. Um diese L�cke zu schließen, ent-
fernt sich der Gesetzgeber von dem vorherrschenden Bereicherungsprinzip und
begr�ndet den Tatbestand des § 1 Abs. 1 Nr. 3 ErbStG i.V.m. § 8 ErbStG mit der
Rechtsfolge der Steuerpflicht auf der Ebene der durch dieAuflageBeschwerten.

Beispiel:

Der Erblasser A hinterl�sst seinem Sohn einen Geldbetrag mit der Maßgabe, diesen zur
Finanzierung des Lebensunterhaltes seiner hinterlassenen Haustiere zu verwenden.

Es handelt sich um eine Zuwendung von Todes wegen. Eine Schenkung liegt nicht
vor, da der Verm�gensgegenstand – Geldbetrag – nicht dem Verwalter oder einem

sichtlich der Kenntnis �ber die Unentgeltlichkeit seiner Leistung vgl. BFH v. 12.7.2005,
II R 8/04, BStBl II 2005, 845.

1) Zur Frage, ob �berhaupt bzw. ab wann unentgeltliche Verm�gens�bertragungen zwi-
schen Tr�gern �ffentlicher Verwaltung unter § 1 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG i.V.m. § 7 Abs. 1
Nr. 1 ErbStG fallen unddamit zum steuerbarenVorgangwerden, bereits BFHv. 1.12.2004,
II R 46/02, BFHE 208, 426 = BStBl II 2005, 311. Zuletzt, namentlich im Fall der unentgeltli-
chen Verm�gens�bertragung durch einen Landkreis auf eine GmbH, deren alleiniger
Gesellschafter dieser Landkreis ist, BFHv. 29.3.2006, II R 15/04, BStBl II 2006, 557.

2) Vgl. BFH v. 29.6.2005, II R 52/03, BStBl II 2005, 800 und v. 12.7.2005, II R 8/04, BStBl II
2005, 845.

3) Vgl. auch BVerfG v. 8.3.1983, 2 BvL 27/81, BStBl II 1983, 779, 783 f.; BFH v. 17.4.1985, II
R 147/82, BFH/NV 1986, 96, 98 f.
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Dritten eigentumsverfestigt zufließt. Zudem f�hrt der Verm�genszufluss nicht zur
Beg�nstigung eines bestimmten Personenkreises. Es gibt daher keinen Erwerber der
Zweckzuwendung, allenfalls – indirekt – einen Nießbraucher.

IV. Verm�gen einer Stiftung (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 ErbStG)

Dieser Teil der Norm regelt die sog. Ersatzerbschaftsteuer, welche zum 1.1.1974
eingef�hrt wurde. Ihre Bezeichnung resultiert daraus, dass ein Vorgang bzw.
ein Gegenstand der Erbschaftsteuer unterzogen wird, der von der bisherigen
gesetzlichen Regelung her gesehen �berhaupt nicht steuerrelevant gewesen
ist. Denn die Verm�gensverwaltung einer Stiftung ist ein Vorgang, der nicht
dem Erbrecht und somit dem Erbschaftsteuerrecht unterliegt. Ziel der Regelung
ist es, jegliches Verm�gen einmal im Generationenwechsel einer Besteuerung
zu unterziehen.1)

Eine Stiftung ist selbst rechtsf�hig – also Tr�ger von Rechten und Pflichten –
und wird begr�ndet, um einen bestimmten Sonderzweck zu erf�llen. Nicht
rechtsf�hige oder unselbst�ndige Stiftungen hingegen, bei denen Tr�ger des
Stiftungsverm�gens ein Treuh�nder ist und zwar ebenfalls ein dem Stiftungs-
zweck gewidmetes Verm�gen existiert, nicht jedoch eine eigene Rechtspers�n-
lichkeit, fallen allenfalls bei Unbestimmtheit ihres beg�nstigten Personenkrei-
ses unter den Tatbestand der Zweckzuwendung gem. § 8 ErbStG, besitzen
jedoch dar�ber hinaus keine weitere erbschaftsteuerliche Relevanz.2)

Der erforderliche Sonderzweck muss das Merkmal der Fremdn�tzigkeit erf�l-
len. Die Stiftung entsteht als jur. Person zum einen durch das Stiftungsgesch�ft,
durch welche die Stiftung eine Satzung erh�lt, und zum anderen durch die
staatliche Anerkennung der Stiftung als Hoheitsakt zur Erlangung der Rechts-
f�higkeit. Durch die Begr�ndung einer Stiftung erh�lt der Steuerpflichtige die
M�glichkeit, sein Verm�gen als von den Entscheidungen der Erben losgel�ste
Verm�gensmasse an den Stiftungszweck dauerhaft �ber seinen Tod hinaus zu
binden.3) Dar�ber hinaus wird an den Stiftungszweck das Merkmal der Dauer-
haftigkeit gekn�pft, was nicht bedeutet, dass die Stiftung selbst nicht auf unbe-
stimmte Zeit begr�ndet sein kann.

Das Verm�gen einer inl�ndischen Stiftung unterliegt dann in Zeitabst�nden
von 30 Jahren der Veranlagung nach dem ErbStG, wenn sie wesentlich im
Interesse einer Familie oder bestimmter Familien errichtet worden ist. Neben
dieser reinen Verm�gensbesteuerung wird die Steuerpflicht auch noch auf
Zuwendungen des Erblassers an Stiftungen erfasst, deren Errichtung der Erb-
lasser angeordnet hat (§ 3 Abs. 2 Nr. 1 ErbStG). Eine Stiftung ist wie schon
erw�hnt ein selbst�ndiger Rechts- und Verm�genstr�ger, der darauf gerichtet
ist, der Durchf�hrung eines bestimmten Zwecks4) zu dienen, der �berdies vom

1) Vgl. BT-Drucks. 7/1333, 3.
2) J�licher in Troll/Gebel/J�licher, § 1 ErbStG Rz. 11 (Februar 2007).
3) Vgl. Heinrichs in Palandt, 66. Aufl. 2007, Vorbem. zu § 80 BGB Rz. 14 ff.
4) Hinsichtlich des Stiftungszwecks ist zu beachten, dass es mit dem Gesetz zur weiteren

steuerlichen F�rderung von Stiftungen eine Neuerung gegeben hat. Die �nderung
bezieht sich vor allem auf § 29 Abs. 1 Nr. 4 Satz 1 ErbStG. Dort werden die Begriffe
„wissenschaftliche oder kulturelle Zwecke“ durch die Worte „steuerbeg�nstigte
Zwecke i. S. der §§ 52 bis 54 AO mit Ausnahme der Zwecke, die nach § 52 Abs. 2 Nr. 4
AO gemeinn�tzig sind“ ersetzt. Vgl. hierzu im Einzelnen § 29 ErbStG.
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Stifter bestimmt wird und dem schließlich vom Stifter eine bestimmte Verm�-
gensmasse hierf�r zur Verf�gung gestellt worden ist. Eines der wichtigsten
Wesensmerkmale der Stiftung ist, dass sie keine Anteilseigner bzw. Kapital-
eigner besitzt. Auch bleibt die Stiftung unber�hrt vom Schicksal des oder der
Stifter. Der Zweck der Stiftung wird in der Stiftungsurkunde (Stiftungsverfas-
sung) festgelegt. Entsprechendes gilt f�r die Frage, wem von der Stiftung
„erwirtschaftete“ Ertr�ge zufließen – wer Bezugsberechtiger ist –, und wem
das Verm�gen der Stiftung bei deren Aufl�sung zukommt – wer Anfallsbe-
rechtiger ist. Bezugs- und Anfallsberechtigte werden als Destinat�re bezeich-
net.1)

F�r die Stiftungsorganisation ist zudem zu beachten, dass neben den Regelun-
gen in den §§ 80 bis 88 BGB noch landesrechtliche Stiftungsgesetze existieren
k�nnen.2) F�r Detailfragen gilt nach § 86 BGB das Vereinsrecht. Die Bedingun-
gen, unter welchen eine Stiftung Rechtsf�higkeit erlangt, sind mittlerweile
durch das Gesetz zur Modernisierung des Stiftungsrechts vom 15.7.2002 in den
§§ 80 bis 89 BGB bundeseinheitlich geregelt worden. Daneben wird auch eine
Verm�gensmasse ausl�ndischen Rechts erfasst, wenn deren Zweck auf die Bin-
dung von Verm�gen gerichtet ist und eine vom Erblasser angeordnete Verm�-
gens�bertragung auf diese stattfindet (§ 3 Abs. 2 Nr. 1 Satz 2 ErbStG). § 7
Abs. 1 Nr. 8 ErbStG ordnet dieselbe Rechtsfolge f�r den Verm�gens�bergang
auf Stiftungen oder Verm�gensmassen dieser Art unter Lebenden an. Des Wei-
teren werden ertrags�hnliche Folgen der Aufl�sung solcher Stiftungen bzw.
Vereine oder Verm�gensmassen ausl�ndischen Rechts erfasst (§ 7 Abs. 1
ErbStG). Die reine Verm�gensbesteuerung nach dieser Vorschrift wird alle
30 Jahre vorgenommen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 ErbStG).3) Erstmals ordnete das Gesetz
diese Erfassung mit dem Datum des 1.1.1984 an, mit Anwendbarkeit auf die
Errichtung von Stiftungen, die zu diesem Zeitpunkt 30 Jahre oder l�nger
bestanden hatten (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 ErbStG).

Wird die Stiftung aufgehoben und das in ihr gebundene Verm�gen an die
anfallsberechtigten Personen ausgekehrt, stellt dieser Erwerb einen gem. § 1
Abs. 1 Nr. 2 ErbStG i.V.m. § 7 Abs. 1 Nr. 9 ErbStG als Schenkung unter Leben-
den steuerbaren Vorgang dar.4) Wer dabei anfallsberechtigt ist, ergibt sich aus

1) Weinmann in Moench, § 1 ErbStG Rz. 8 (Juni 2007).
2) Vgl. dazu die Auflistung der l�ndereigenen Stiftungsgesetze bei J�licher in Troll/

Gebel/J�licher, § 1 ErbStG Rz. 13 (Februar 2007) sowie zu den diesbez�glichen �nde-
rungen Richter, ZEV 2005, 517.

3) Vgl. dazu jedoch von L�we/Droege, ZEV 2006, 530, 532, die darauf hinweisen, dass in
Anbetracht der gestiegenen Lebenserwartung der Generationswechsel nach durch-
schnittlich 40 Jahren erfolgt.

4) Zu ber�cksichtigen ist bei der Aufl�sung einer durch mehrere Personen errichteten Stif-
tung und der sich anschließenden Frage der Bestimmung der Schenkungsteuerverpflich-
tung unter Ber�cksichtigung der Steuerklasse nach § 15 ErbStG sowie Freibetr�ge nach
§ 16 ErbStG, dass, wenn Zuwendender stets die Stiftung selbst ist (so schon BFHE 169,
518, BStBl II 1993, 238) die Folge ist, dass der Freibetrag nach § 16 ErbStG nicht entspre-
chend der Anzahl der Stifter vervielf�ltigt werden kann. Dieser ist vielmehr nur f�r den
jeweiligen Erwerb vorgesehen, vgl. FG D�sseldorf v. 10.1.2007, 4 K 1136/02 Erb, EFG
2007, 533. Somit kann bei verschiedenen in Betracht kommenden Freibetr�gen lediglich
der h�chste in Ansatz gebracht werden. Die Fiktion des § 15Abs. 2 Satz 2 ErbStG erm�g-
licht nach demmomentanen Stand der Rspr. damit keine Zerlegung in „Einzelerwerbe“.
DazuWeinmann inMoench, § 1 ErbStG Rz. 28 (Juni 2007), der darauf hinweist, dass dies
noch nicht abschließend gekl�rt sei, jedoch in Richtung des FGD�sseldorf tendiert.
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der Satzung oder der Verfassung der Stiftung. Hat die Stiftung zum Zeitpunkt
ihrer Aufl�sung ihren Sitz oder ihre Gesch�ftsleitung im Inland, trifft alle An-
fallsberechtigten die unbeschr�nkte Steuerpflicht.1) Dies resultiert daraus, dass
Verm�gensinhaber und damit Zuwendender stets die Stiftung selbst ist.

1. Wesentlich im Interesse einer Familie

Die sehr allgemein gehaltene Formulierung „im Interesse“ ist zun�chst einmal
teleologisch auf den Steuerrechtsgedanken zu reduzieren. Mit dem Ausdruck
„im Interesse“ ist nicht „im ideellen Interesse“ oder sonst in einem pers�nlichen
Interesse gemeint; der Gesetzgeber hat damit ausschließlich das Verm�gensin-
teresse erfassen wollen. Eine Stiftung, die f�r eine bestimmte Familie errichtet
worden ist und deren Interesse im weitesten Sinne dient, der Familie aber kei-
nerlei Verm�gens- oder Verm�gensverwaltungsvorteile bringt, wird vom
Gesetz entgegen dem Wortlaut nicht erfasst.2) Konkret dient eine Stiftung erst
dann wesentlich dem Interesse einer Familie oder bestimmter Familien i. S. d.
§ 1 Abs. 1 Nr. 4 ErbStG 1974, wenn nach der Satzung und ggf. dem Stiftungs-
zweck das Wesen der Stiftung darin besteht, es den Familien zu erm�glichen,
das Stiftungsverm�gen, soweit es einer Nutzung zu privaten Zwecken zug�ng-
lich ist, zu nutzen und die Stiftungsertr�ge an sich zu ziehen. Es kommt nicht
darauf an, ob von der M�glichkeit, Stiftungsertr�ge an sich zu ziehen und das
Verm�gen zu nutzen, auch tats�chlich Gebrauch gemacht wird. Zwar wird die
Begrifflichkeit der „Interessen“ vom BFH auf Verm�gensinteressen beschr�nkt.
Der Begriff der Verm�gensinteressen ist indessen weit zu fassen. Zu solchen
Verm�gensinteressen geh�ren nicht nur Bezugs- und Anfallsrechte, sondern
alle denkbaren Verm�gensvorteile, die von den beg�nstigten Familien aus dem
Stiftungsverm�gen gezogen werden k�nnen. Hierunter f�llt auch die unentgelt-
liche oder teilentgeltliche Nutzung des Stiftungsverm�gens. Hierzu geh�ren
z. B. die kostenlose oder finanzbeg�nstigte Nutzung stiftungseigener Immobi-
lien zu Wohnzwecken, der Einsatz des Personals der Stiftung f�r Arbeit im Rah-
men des eigenen Hausstandes und – sogar – bei Stiftungen mit Kunst- und Kul-
turbesitz die M�glichkeit, mit diesen Kunstgegenst�nden zu leben und von
ihnen umgeben zu sein,3) sofern dies verm�gensrechtlich kategorisierbar ist. Im
�brigen kommt es nicht darauf an, ob der Nutzungsm�glichkeit eine tats�chli-
che Inanspruchnahme gegen�bersteht. Allein die M�glichkeit begr�ndet den
Tatbestand.4)

Zudem ist der Begriff „wesentlich“ quantitativ zu bestimmen. In der Literatur
gab es hierf�r h�chst unterschiedliche Bemessungswerte. So wurden die f�r
das Merkmal „wesentlich“ erforderlichen Anteile der Beg�nstigten an den Stif-
tungsertr�gen zwischen 25 und 90 % beziffert.5) Die Rspr. hat sich bis dato �ber-
haupt nicht auf Bemessungswerte eingelassen, sondern vollst�ndig die Fami-
lienbeziehungen in den Vordergrund ger�ckt und damit eine qualitative
Betrachtung vorgenommen.6) „Wesentlich im Interesse“ einer Familie war eine
Stiftung dann, wenn der Gr�ndungszweck der Stiftung darin zu sehen war, den

1) Weinmann in Moench, § 1 ErbStG Rz. 27 (Juni 2007).
2) Vgl. BFH v. 10.12.1997, II R 25/94, BStBl II 1998, 114, 116.
3) BFH v. 10.12.1997, II R 25/94, BStBl II 1998, 114.
4) BFH v. 10.12.1997, II R 25/94, BStBl II 1998, 114.
5) Vgl. im Einzelnen die Nachweise bei Laule/Heuer, DStZ 1987, 495.
6) Weinmann in Moench, § 1 ErbStG Rz. 15 (Juni 2007).
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Verm�genswert der Familie zu erhalten. Demzufolge kommt es entscheidend
darauf an, in welchem Umfang die Familie bzw. die einzelnen Familienmitglie-
der nach der Stiftungssatzung Einfluss auf die Nutzung des Stiftungsverm�gens
und die Ertragsverwendung nehmen k�nnen.1) Maßgebend soll damit im
Ergebnis der Einfluss der Familienmitglieder auf die Gesch�ftsf�hrung der Stif-
tung sein. Die zu Gunsten der Familienmitglieder als Destinat�re bestehende
Ertragssituation sollte demgegen�ber eine untergeordnete Rolle spielen.

Die Finanzverwaltung sieht dies z. T. anders. Sie geht in Anlehnung an § 15
Abs. 2 AStG davon aus, dass die Stiftung immer dann gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4
ErbStG wesentlich im Interesse einer Familie errichtet und damit Familienstif-
tung ist, wenn nach der Satzung der Stifter, seine Angeh�rigen und deren
Abk�mmlinge zu mehr als 50 % bezugs- oder anfallberechtigt sind. Eine
Bezugs- oder Anfallsquote von mehr als 25 % gen�gt aber, wenn zus�tzlich ein
„wesentliches Familieninteresse“ vorliegt. Letzteres kann wiederum dann
gegeben sein, wenn die Familie wesentlichen Einfluss auf die Gesch�ftsf�h-
rung der Stiftung hat. F�r die Bezugs- oder Anfallsquote sind allein die Aus-
sch�ttungen entscheidend; auf die H�he des thesaurierten Verm�gens kommt
es insoweit nicht an.2) F�r die FinVerw spricht die „einfachere Handhabbar-
keit“ der Norm, da im Bereich von kleiner gleich 25 % und gr�ßer als 50 %
allein auf die Anfalls- bzw. Bezugsquote abzustellen ist. Außerdem ber�cksich-
tigt das Abstellen auf die Bezugs- bzw. Anfallberechtigung eher die Tatsache,
dass § 1 Abs. 1 Nr. 4 ErbStG die Idee der Ersatzerbschaftsteuer – also ein fin-
gierter Erbfall, bei dem den Erben im Wege der Fiktion Verm�gen zufließt – zu
Grunde liegt. Die Rspr., f�r die die Bezugs- und Anfallsberechtigung von unter-
geordneter Bedeutung ist, versch�rft die Tatsache, dass es sich bei der Erbe-
rsatzsteuer de facto um eine Verm�gensteuer handelt. Andererseits ber�cksich-
tigt die quotenm�ßige Festlegung nicht, dass das Tatbestandsmerkmal
„(Verm�gens-)Interesse“ (auch von der FinVerw) sehr weit verstanden wird,
also gerade nicht nur Bezugs- und Anfallrechte umfasst sein sollen. Andere Ver-
m�gensvorteile, etwa die Nutzung von Stiftungsverm�gen durch Familienmit-
glieder, bleiben deshalb bei einem bloßen Abstellen auf das satzungsgem�ße
Bezugs- und Anfallrecht jedenfalls bis zu einer Quote von bis zu 25 % v�llig
unber�cksichtigt.

Fraglich bleibt, ob und inwieweit beide Ansichten in praxi tats�chlich zu unter-
schiedlichen Ergebnissen f�hren. Bei einer Quote von mehr als 50 % bejaht die
FinVerw den Tatbestand ohne weiteres. Die Rspr. d�rfte dem erst recht folgen.
Bei einer per Satzung festgelegten Quote von mehr als 50 % findet n�mlich
nicht nur potentiell, sondern tats�chlich eine Nutzung des Stiftungsverm�gens
in betr�chtlicher H�he statt. Eine ggf. fehlende Gesch�ftsf�hrungsbefugnis
d�rfte dem nicht entgegenstehen, da diese von der Rspr. im Wesentlichen zur
Begr�ndung der Nutzungsm�glichkeit herangezogen wird bzw. bei einer ent-
sprechenden Quote die Ertragssituation im Vordergrund steht. Im Bereich von
mehr als 25 % bis weniger als 50 % verneint die FinVerw den Tatbestand, wenn
den Familienmitgliedern kein Einfluss auf die Gesch�ftsf�hrung zusteht und
auch sonst keine weiteren Umst�nde erkennbar sind, die ein wesentliches
Familieninteresse begr�nden k�nnen. Unklar ist dagegen, wie die Rspr. einen
solchen Fall entscheidet, gerade wenn die Quote nur wenig mehr als 25 %

1) Weinmann in Moench, § 1 ErbStG Rz. 15 (Juni 2007).
2) R 2 Abs. 2 und 3 ErbStR 2003.
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betr�gt und der fehlende Einfluss auf die Gesch�ftsf�hrung nicht mehr ohne
weiteres durch eine Betonung der Ertragssituation kompensiert werden kann.
Bei einer Quote kleiner gleich 25 % verneint die FinVerw stets § 1 Abs. 1 Nr. 4
ErbStG. Aus Sicht der Rspr. k�nnte stets das Gegenteil der Fall sein, wenn die
Familienmitglieder das Stiftungsverm�gen jedenfalls in mehr als nur unerhebli-
chemMaße nutzen k�nnen.

Gegen diese Ersatzerbschaftsteuer sind im �brigen rechtspolitische und auch
systemimmanente Bedenken vorzubringen. V�llig klar ist, dass dies keine Form
der Besteuerung ist, die irgendeinen ertrags�hnlichen oder bereicherungs�hnli-
chen Charakter hat. Es handelt sich vielmehr um eine verkappte Form der Ver-
m�gensteuer, die an sich dem gegenw�rtigen steuerpolitischen Konzept wider-
spricht.

Neben dem Begriff des „Interesses“ ist noch der Begriff der „Familie“ zu
bestimmen. F�r die Bestimmung dieses Begriffs ist auf die Abgabenordnung als
Mantelgesetz abzustellen (§ 15 AO): somit geh�ren alle durch Heirat, Abstam-
mung oder h�usliche Gemeinschaft verbundenen Angeh�rigen zu dem rele-
vanten Personenkreis.

Durch das ErbStRG wurde das Verm�gen einer Stiftung, sofern sie wesentlich
im Interesse einer Familie oder bestimmter Familien errichtet ist, der Erbschaft-
steuer in Zeitabst�nden von je 30 Jahren (Ersatzerbschaftsteuer) unterworfen.

Bis hierhin wurden nur Verm�gens�berg�nge bei Errichtung einer Stiftung, bei
sp�teren Zuwendungen an eine Stiftung und bei Aufl�sung einer Stiftung erb-
schaftsteuerlich erfasst.

Die Erbschaftsbesteuerung bei Familienstiftungen fingiert also in Abst�nden
von 30 Jahren einen „Erbfall“, der so nicht stattgefunden hat. Der 30-Jahres-
Zeitraum entspricht einem Generationenwechsel und der Fiktion, dass ein Erb-
lasser zwei Kinder hinterl�sst.1) Die anzuwendende Steuerklasse richtet sich
folglich nach § 15 Abs. 2 Satz 3 ErbStG, wonach ein doppelter (Kinder-)Freibe-
trag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG gew�hrt wird und die Steuer im �brigen
nach dem Prozentsatz der Steuerklasse I, der f�r die H�lfte des steuerpflichti-
gen Verm�gens gelten w�rde, zu berechnen ist. Damit ist ein Steuerfreibetrag
i.H. v. zwei mal 205 000 P, also 410 000 P zu gew�hren.2)

Der Erbersatzsteuer unterliegen nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG allein solche Stif-
tungen, deren Sitz oder Gesch�ftsf�hrung im Inland liegt. Ist dies nicht der Fall,
entf�llt sie vollst�ndig, da die beschr�nkte Steuerpflicht nach § 2 Abs. 1 Nr. 3
ErbStG lediglich Verm�gensanf�lle betrifft und somit nicht einschl�gig ist. Bei
einer (ggf. zur Umgehung der Erbersatzsteuer) im Ausland errichteten Stiftung
ist zu beachten, dass auch sp�ter weder ihr Sitz noch ihre Gesch�ftsleitung3) im
Inland liegen darf, da andernfalls die FinVerw unterstellt, dass zumindest die
Gesch�ftsleitung im Inland liegt und die Stiftung somit der Erbersatzsteuer des
§ 1 Abs. 1 Nr. 4 ErbStG unterf�llt.4)

1) So w�rtlich Urteil des BFH v. 8.4.1981, II R 47/79, BFHE 133, 308 = BStBl II 1981, 581.
2) Kritisch zu dieser sog. „Zwei-Kinder-Fiktion“ von L�we/Droege, ZEV 2006, 530, 532.
3) Somit darf die Stiftung weder durch einen gebietsans�ssigen Stifter noch durch einen

sonstigen Gebietsinl�nder verwaltet werden.
4) J�licher in Troll/Gebel/J�licher, § 1 ErbStG Rz. 32 (Februar 2007).
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Das bisherige Erbschaftsteuerrecht kannte lediglich die Erbschaft und die
Schenkung unter Lebenden als Tatbestand, an den eine Leistungspflicht
gekn�pft war. Das Erbschaftsteuerrecht f�hrte also dazu, dass das Verm�gen
nat�rlicher Personen im Wechsel der Generationen eine durch die Steuer
bedingte Einbuße erleidet, sobald der Erwerb von Todes wegen eintrat oder die
Schenkung vollzogen wurde. Bei juristischen Personen des Privatrechts ist das
anders. Sie sind der Erbschaftsteuer grunds�tzlich nicht unterworfen. Aller-
dings werden die im Verm�gen nat�rlicher Personen gehaltenen Beteiligungen
und Anteile als Bestandteil der Erbmasse der Erbschaftsteuer unterworfen, so
dass wirtschaftlich gesehen eine Besteuerung auf der Ebene der Gesellschafter
erfolgt. Somit war es rein systematisch notwendig, dass eine Regelung f�r Stif-
tungen in das Erbschaftsteuerrecht mitaufzunehmen.

Im Gegensatz zu dieser Konstellation war nach altem Recht mit der Errichtung
einer Familienstiftung ein steuerlicher Vorteil verbunden. Die Stiftung kennt
keine Anteilseigner und auch keine Verm�gensanteile an der Stiftung, die ver-
erbt und demzufolge der Besteuerung unterworfen werden k�nnten. Bis zum
Inkrafttreten des ErbStRG war das Stiftungsverm�gen somit vollst�ndig einer –
jedenfalls erbschaftsteuerlichen – Besteuerung entzogen. Letztlich aus diesem
Grunde sind Familienstiftungen �berhaupt gegr�ndet worden. Deshalb hat
sich der Gesetzgeber auch dazu entschlossen, aus Gr�nden der Steuergerech-
tigkeit die Familienstiftungen ebenfalls einer Ersatzerbschaftsteuer zu unter-
werfen.1)

(einstweilen frei)

2. Wesentlich im Interesse bestimmter Familien

Das Merkmal erweitert den Tatbestand von „einer Familie“ dahin, dass Fami-
liengruppierungen bestehen k�nnen, die durch bestimmte Beziehungen oder
Merkmale miteinander verbunden sind. Diese Beziehungen oder Merkmale
d�rfen allerdings nicht nach rein allgemein soziologischen Kriterien katalogi-
sierbar sein (z. B. die Familien der Tabakproduzenten); vielmehr muss auch zwi-
schen diesen Familien ein verwandtschaftlicher Kontext bestehen. Der Begriff
der Familie wird in diesem Sinn spezifiziert durch eine Verbindung, die entwe-
der durch Abstammung, Heirat oder h�usliche Gemeinschaft entstanden ist.
Angeh�rige in diesem Sinn sind die in § 15 AO genannten: der Verlobte, der
Ehegatte, Verwandte und Verschw�gerte gerader Linie, Geschwister, Kinder
der Geschwister, Ehegatten der Geschwister und Geschwister der Ehegatten,
Geschwister der Eltern, Personen, die durch ein auf l�ngere Dauer angelegtes
Pflegeverh�ltnis mit h�uslicher Gemeinschaft wie Eltern und Kind miteinander
verbunden sind (Pflegeeltern und Pflegekinder), sowie alle F�lle, in denen eine
solche Beziehung urspr�nglich bestanden hat, aber nun nicht mehr besteht,
z. B. durch Scheidung, Adoption usw. Da es sich bei § 15 AO um eine enumera-
tive Aufz�hlung handelt, sind Partnerschaften und außereheliche Lebensge-
meinschaften nicht unter den Angeh�rigenbegriff zu z�hlen.

F�r die Zukunft ist die Besteuerung der Familienstiftungen sicherlich verfas-
sungsrechtlich unproblematisch. Gewisse Bedenken hat die Regelung insofern

1) Vgl. hierzu schon die Entscheidungen des BVerfG v. 24.1.1962, 1 BvR 845/58, BVerfGE
13, 331, 344; sowie v. 8.3.1983, 2 BvL 27/81, BStBl II 1983, 779.
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hervorgerufen, als auch sog. Altstiftungen mit zum Teil erheblichen Verm�-
gensmassen in die Besteuerung einbezogen worden sind (R Rz. 4).

V. Verm�gen eines Vereins (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 ErbStG)

Bei dieser Regelung handelt es sich um eine einfache Erstreckung der Anord-
nung der Steuerpflicht von Familienstiftungen auf Familienvereine, um m�g-
lichst alle b�rgerlichen Rechtsformen, die Umgehungstatbest�nde f�r das Erb-
schaftsteuerrecht bilden k�nnen, zu erfassen.1) Verwunderlich ist in der
gesetzgeberischen Gesamtkonzeption allerdings, wieso Familienstiftungen und
Familienvereine explizit erfasst sind. Da der Gesetzgeber �ber §§ 7 und 4
ErbStG auch die Erstreckung auf ausl�ndische Verm�gensmassen anordnet,
w�re es wesentlich einfacher gewesen, einen allgemeineren Tatbestand zu
w�hlen, als die konkreten Erscheinungsformen des Vereins und der Stiftung als
Steuersubjekt heranzuziehen. Der gesetzgeberische Regelungsaufwand ist
dadurch gr�ßer geworden, der Effekt kleiner. H�tte man auch im deutschen
Recht die Besteuerung verselbst�ndigter Verm�gensmassen zu Gunsten Dritter
angeordnet, h�tten sich so viele Definitionsprobleme l�sen lassen.

Ein rechtsf�higer Verein i. S. d. § 21 BGB ist ein auf Dauer angelegter Zusam-
menschluss von Personen zur Verwirklichung eines gemeinsamen Zwecks mit
k�rperschaftlicher Organisation. Diese �ußert sich in einem Gesellschaftsna-
men, in der Vertretung durch einen Vorstand sowie schließlich in der Unabh�n-
gigkeit vom Wechsel der Mitglieder.2) Da die Besteuerung des Vereinsverm�-
gens inhaltlich an die des Stiftungsverm�gens angelehnt ist, muss es sich um
solche Vereine handeln, bei denen verm�genswerte Vorteile zu Gunsten von
Mitgliedern, die aus einem Familienverband stammen, angeordnet sind.

Wie bei der Familienstiftung muss auch der Familienverein wesentlich dem
Zweck bzw. dem Interesse einer bestimmten Familie oder bestimmter Familien
dienen. Die Gleichstellung der Familienvereine mit den Familienstiftungen war
aus Gr�nden der Steuergleichheit geboten. Wie aber schon ausgef�hrt, ist
diese Regelung hinsichtlich der Praktikabilit�t der Gesamterfassung drittbe-
g�nstigter Zuwendungsmassen unpraktikabel. Im Interesse einer Familie ist
der Verein dann errichtet, wenn er, unter den gleichen Kriterien wie denen der
Familienstiftung, verm�genswerte Vorteile f�r die Mitglieder bringt, deren
Struktur sich durch famili�re Bande bestimmt. F�r den Familienbegriff ist auch
hier wieder § 15 AO heranzuziehen (R Rz. 23). Wird der Verein aufgel�st, gel-
ten die bereits bei der Stiftung zur Anwendung gelangenden Grunds�tze
(R Rz. 16).3)

1) Zur Frage, ob der Formwechsel eines auf Verm�gensbindung gerichteten Vereins
i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 4 ErbStG in eine Kapitalgesellschaft (hier eine GmbH) nach § 7
Abs. 1 Nr. 9 ErbStG der Schenkungsteuer unterliegt, vgl. BFH v. 14.2.2007, II R 66/05,
BStBl II 2007, 621 sowie ebenfalls FG D�sseldorf v. 5.10.2005, 4 K 4933/03, EFG 2006,
1084.

2) Vgl. Heinrichs in Palandt, 66. Aufl. 2007, Einf�hrung vor § 21 BGB Rz. 13.
3) Weinmann in Moench, § 1 ErbStG Rz. 27 (Juni 2007).
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1. Zweck wesentlich im Interesse einer Familie

Die Gesetzesmaterialien vermerken dazu, dass Familienvereine bisher steuer-
lich beg�nstigt wurden: „Dies hat vereinzelt dazu gef�hrt, dass große Verm�-
gen in einem Verein gebunden worden sind. Solche Vereine entsprechen der
Stiftung. Es erscheint daher aus Gr�nden der Steuergerechtigkeit geboten, sie
. . . erbschaftsteuerlich den Stiftungen gleichzustellen“.1) Nach Moench/Wein-
mann ist die Anzahl derartiger Vereine jedoch sehr gering.2) Die Bestimmung
kann nur Vereine im Auge haben, deren Mitgliedschaft unvererblich ist (§ 38
BGB), weil andernfalls (§ 40 BGB) die zum Vereinsverm�gen geh�renden Werte
nicht, wie es die Parallele zum Stiftungsrecht voraussetzt, durch zivilrechtliche
Konstruktion der Erbfolge entzogen w�ren. Die Thesaurierung von Verm�gen
muss Zweck des Vereins sein, sich also als Zielsetzung aus der Satzung ergeben
(§ 57 Abs. 1 BGB; R Rz. 15). Der Begriff „im Interesse einer Familie“ ist sehr
weit zu fassen. Keinesfalls muss es sich um das Interesse der Gesamtfamilie
handeln; vielmehr ist ausreichend, dass die Stiftung dem Interesse bereits eines
einzigen Familienangeh�rigen nutzt.3)

2. Zweck wesentlich im Interesse bestimmter Familien

Auch hier werden der Vereinszweck und das Vereinsinteresse wie im Stiftungs-
bereich durch den Begriff des Verm�gensinteresses eingeschr�nkt, f�r das aller-
dings ein weites Verm�genstatbestandsmerkmal entsprechend der zitierten
Entscheidung des BFH gilt.

3. Verm�gensbindung

Der Begriff der „Verm�gensbindung“ wird bestimmt auf die Zugriffsm�glich-
keit bzw. die – untechnisch gesprochen – Nießbrauchsf�higkeit des Verm�gens
zu Gunsten von Vereinsmitgliedern. Ob die Verm�gensbindungsabsicht hin-
sichtlich der durch famili�re Bande bestimmten Mitglieder auch im Ursprung
der Vereinsgr�ndung bestanden hat, ist unerheblich. Maßgeblich ist, ob zum
Zeitpunkt der Besteuerung eine Verm�gensbindung angestrebt wird.

Ob die Ersatzerbschaftsteuer im Hinblick auf die Erstreckung auf Vereine ver-
fassungsrechtlich zul�ssig ist, ist noch nicht abschließend gekl�rt, da die Ent-
scheidung des BVerfG zur Ersatzerbschaftsteuer4) sich nur auf Familienstiftun-
gen bezogen hat. Da es sich nach Sinn und Zweck bei Familienvereinen
allerdings um das gleiche Erfassungsziel handelt, wird man davon ausgehen
k�nnen, dass nach dem Gebot der Steuergleichheit auch die Erstreckung auf
Familienvereine einer verfassungsrechtlichen �berpr�fung standh�lt.

Vom Gesetzgeber wurde eine Gleichstellung der auf Verm�gensbindung ange-
legten Vereine mit den Stiftungen angestrebt. Auch hier sollte eine Gleichstel-
lung verschiedener Fallgruppen der Erbschaft- und Schenkungsteuer durch
das ErbStG 1974 erfolgen, dass Vereine insoweit beg�nstigte, als diese bei Auf-
l�sung urspr�nglich nicht der Schenkungsteuerpflicht unterworfen gewesen
sind (R § 7 ErbStG Rz. 1 ff.).5)

1) BT-Drucks. VI 3418, 64.
2) Weinmann in Moench, § 1 ErbStG Rz. 19 (Juni 2007).
3) Vgl. RFH v. 30.11.1933, Ve 17/33, RStBl 1934, 75.
4) BVerfG v. 8.3.1983, 2 BvL 27/81, BStBl II 1983, 779.
5) Vgl. BFH v. 14.6.1995, II R 92/92, BStBl II 1995, 609.
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Die verfassungsrechtliche Gleichbehandlungsfrage muss hier verst�rkt unter
dem Kontext gesehen werden, dass die Verm�gensbegr�ndungen bei Stiftun-
gen oder Vereinen dazu f�hren sollen, die unerw�nschten Folgen der ErbSt zu
umgehen. Das l�sst sich gerade aus dem Indiz der Familienbindung ableiten.
Ob allerdings die Familienbeziehung alleine hinreichend ist, d�rfte noch zu
kl�ren sein. Ein erheblich aussagekr�ftigeres Indiz f�r die Familienbindung ist
es, eine Relation zu ziehen zwischen dem Vereinszweck und der Verm�gensan-
sammlung. Verh�lt sich die Verm�gensansammlung zum Vereinszweck unpro-
portional, wird man, sofern ein Familienbezug vorhanden ist, auf einen Fami-
lienverein schließen d�rfen. So d�rfte es z. B. fern liegend sein, dass ein
Kaninchenz�chterverein, der ausschließlich von Mitgliedern einer Familie
begr�ndet wurde und �ber ein Milliardenverm�gen verf�gt, tats�chlich der
dem Satzungszweck entsprechenden Zielsetzung nachkommt.

Auch wenn unter Gleichbehandlungsgesichtspunkten vielleicht nicht in jedem
Fall Stiftung und Verein denselben Rechtsvoraussetzungen folgen, so sind die
Gleichbehandlungsgrunds�tze jedenfalls im Hinblick auf den steuerrechtlichen
Erfassungsgegenstand zu sehen. Der ist aber, prim�r unabh�ngig von der Orga-
nisationsform, darauf gerichtet, Familienorganisationen steuerlich zu beg�nsti-
gen.

Auch hier h�tte der Gesetzgeber eine einfachere L�sung w�hlen k�nnen,
indem er n�mlich allen privatrechtlichen Organisationsverb�nden, die sich im
Wesentlichen aus Familien zusammensetzen und die nicht sonstigen Steuerar-
ten wie z. B. der KSt unterliegen, eine besondere Unterwerfung unter die
Schenkungsteuer auferlegt. Es bleibt abzuwarten, inwiefern die Neuregelun-
gen, die auch die Beg�nstigungen ausl�ndischer Verm�gensmassen (Trust-
Regelung) vorsehen, hier nicht eine Angleichung mit sich bringen m�ssen. Es
wird insbesondere nach der Neuregelung des StEntlG 1999/2000/2002 die
Frage gestellt werden m�ssen, inwiefern ausl�ndische Verm�gensmassen
– unabh�ngig von ihrer Organisationsform – der ErbSt unterworfen sein sollen,
man aber hinsichtlich des deutschen Rechts einem Enumerationsprinzip folgt
und die einzelnen Organisationsformen explizit benennt.

Langfristig wird dies eine Angleichung mit sich bringen m�ssen, sofern die Ver-
weise auf die Trust-Regelung nach ausl�ndischem Recht Bestand habenwerden.

VI. Regelungsverkn�pfung (§ 1 Abs. 2 ErbStG)

1. Erwerb von Todes wegen – Schenkungen

§ 1 Abs. 2 ErbStG erstreckt die Regelung �ber die Besteuerung der Erwerbe
von Todes wegen grunds�tzlich auch auf die Erwerbe unter Lebenden durch
Schenkungen und Zweckzuwendungen. Eine solche Regelungserstreckung hat
sich als unumg�nglich erwiesen, weil sonst die Verf�gungen unter Lebenden
das gesamte Regelungswerk des Erbschaftsteuerrechts h�tten sinnlos werden
lassen. Nahezu alle erbrechtlichen Verf�gungen w�ren nicht erst auf den
Todesfall vorgenommen worden. Erfahrungsgem�ß l�sst sich sagen, dass, wer
ein Testament errichtet, an der Regelung seines Nachlasses ein derart großes
Interesse hat, dass er sich auch um eine erbschaftsteuerrechtliche L�sung
bem�ht haben w�rde, wenn es eine solche z. B. durch die M�glichkeit der
Schenkung gegeben h�tte. Daneben w�re sicher eine Vielzahl von Verf�gun-
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gen unter Lebenden vorgenommen worden, auch in F�llen, in denen kein
Testament errichtet worden ist, weil infolge von Anzahl und Struktur der Hin-
terbliebenen eine solche Regelung nicht erforderlich war, da z. B. lediglich ein
Abk�mmling oder ein Ehegatte erbberechtigt gewesen ist, und dieser auch
erben sollte.

Die Erstreckung der Regelung �ber die Erbschaftsteuer auf Verf�gungen unter
Lebenden modifiziert die erbschaftsteuerrechtliche Konzeption des Gesetzes
gravierend. Im Grunde l�sst sich infolge dieser Regelungsverkn�pfung, wie
oben bereits mehrfach angedeutet, �berhaupt nicht mehr von einer Erbschafts-
teuerregelung sprechen, sondern von einer Besteuerung unentgeltlicher oder
teilentgeltlicher �bertragungen von Verm�gensmassen oder der bloßen Inne-
habung von Verm�gen. Aus der Erbschaftsteuer wurde im Grunde eine Verm�-
gens�bertragungs- bzw. Verm�gensverwaltungssteuer. Bei § 1 Abs. 2 ErbStG
handelt es sich um eine gegenseitige Verweisungs- oder Erstreckungsvor-
schrift. Die Vorschriften des Gesetzes �ber die Erwerbe von Todes wegen gelten
auch f�r Schenkungen und Zweckzuwendungen. Auf der anderen Seite gelten
die Vorschriften des Gesetzes auch f�r Zweckzuwendungen unter Lebenden.
Hinsichtlich der Regelungsverkn�pfungen sind aber gewisse teleologisch
bedingte Ausnahmen anzubringen.

Nicht auf Schenkungen anzuwenden sind die Vorschriften

– zum Abzug der Nachlassverbindlichkeiten (§ 10 Abs. 1 Satz 2 ErbStG),

– zum Pauschbetrag f�r Erbfallkosten (§ 10 Abs. 5 Nr. 3 Satz 2 ErbStG),

– zum R�ckfall von Verm�gensgegenst�nden an die Eltern (§ 13 Abs. 1 Nr. 10
ErbStG),

– zur Steuerklasse der Eltern bei Erwerben von Todes wegen (§ 15 Abs. 1
Steuerklasse I Nr. 4 ErbStG) oder zu Erwerben auf Grund gemeinschaftlicher
Testamente von Ehegatten (§ 15 Abs. 3 ErbStG),

– zum besonderen Versorgungsfreibetrag f�r den �berlebenden Ehegatten
oder Kinder des Erblassers (§ 17 ErbStG). Der Versorgungsfreibetrag nach
§ 17 ErbStG kann ausnahmsweise bei einem nach § 7 Abs. 1 Nr. 5 ErbStG
steuerbaren Erwerb gew�hrt werden, wenn ein Ehegatte als Abfindung f�r
seinen Erbverzicht und aufschiebend bedingt bis zum Tod des anderen Ehe-
gatten ein Leibrentenstammrecht erwirbt,

– zur Haftung von Kreditinstituten (§ 20 Abs. 6 Satz 2 ErbStG) oder

– zur Steuererm�ßigung bei mehrfachem Erwerb desselben Verm�gens (§ 27
ErbStG).

2. Erwerb von Todes wegen – Zweckzuwendungen

Hier gilt die gleiche Erstreckung wie f�r die Anordnung der Steuerpflicht f�r
Zweckzuwendungen gem. § 1 Abs. 1 Nr. 3 ErbStG (R Rz. 13). Sachlich tritt aber
kein weiterer Regelungstatbestand hinzu. Es wird vielmehr der Grundgedanke
des § 1 Abs. 1 ErbStG, dass n�mlich die Erbschaftsteuer sich nicht nur auf den
Erwerb von Todes wegen, sondern auch auf die Schenkung unter Lebenden
und die Zweckzuwendungen beziehen muss, in § 1 Abs. 2 ErbStG durchgehal-
ten. Das geschieht dadurch, dass alle Vorschriften �ber die Erwerbe von Todes
wegen nicht nur eine Verweisung auf Schenkungen, sondern auch eine auf
Zweckzuwendungen erhalten. Diese Vorschrift ist im Grunde die General-
gleichstellung der Erbschaftsteuer mit der Schenkungsteuer.
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3. Schenkungen – Zweckzuwendungen

Die Vorschriften �ber die Schenkungen gelten auch f�r Zweckzuwendungen
unter Lebenden. Dies ist die konsequente Weiterf�hrung des Gedankens des
§ 1 Abs. 2 Halbsatz 2 ErbStG.1) Bei der Zweckzuwendung handelt es sich um
eine Verm�gensverschiebung, die weder dem Schenkungsgeber noch dem
Schenkungsnehmer und auch nicht Dritten zugute kommt und die von dem
Verm�gensverwaltenden in einer bestimmten Art und Weise verwendet werden
muss.2)

Bei der Besteuerung von Schenkungen unter Lebenden gelten alle Bestimmun-
gen des ErbStG, sofern sie nicht Sachverhalte betreffen, die allein bei Erwerben
von Todes wegen vorkommen. Nicht auf Schenkungen anzuwendende Vor-
schriften sind unter R Rz. 37 dargestellt.

1) R 1 ErbStR 2003.
2) Vgl. die ausf�hrliche historische Darstellung bei Meincke, 14. Aufl. 2004, § 1 ErbStG

Rz. 11.
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